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Beitragsordnung 
Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin e.V.

I. Grundlage
Grundlage für die Regelungen in dieser Beitragsordnung ist der § 7 der Satzung der AGTCM e.V. Diese
Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder. Sie
kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Eine einfache Mehrheit bei der
Stimmabgabe ist für eine Änderung ausreichend.

II. Solidaritätsprinzip
Wesentliche  Grundlage  für  die  finanzielle  Ausstattung  des  Vereins  ist  das  Beitragsaufkommen  der
Mitglieder. Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der
Satzung grundsätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pünktlich erfüllen. Nur so kann der Verein seine
Aufgaben  erfüllen  und  seine  Leistungen  gegenüber  seinen  Mitgliedern  erbringen.  Gebühren  zum
Mitgliedsbeitrag sollen gewährleisten, dass die Kosten, die aus nicht gezahlten Beiträgen entstehen nicht
auf die Gesamtmitgliedschaft umgelegt werden.

III. Beschlussfassung und Bekanntgabe
1. Die Mitgliederversammlung hat in ihrer Sitzung am 5.5.2016 diese Beitragsordnung beschlossen.
2. Die Beitragsordnung wird durch die Veröffentlichung im nächsten Mitgliederrundbrief an alle 

Mitglieder bekannt gemacht und tritt ab dem 1.1.2017 in Kraft.
3. Die Beitragsordnung wird neuen Mitgliedern als Bestandteil der Beitrittserklärung ausgehändigt.
4. Fasst die Mitgliederversammlung keinen neuen Beschluss, verlängert sich die Wirksamkeit um ein 

weiteres Jahr.

IV. Regelungen
1. Die Höhe der Beiträge  wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen und gilt bis zum 31.12. des Folgejahres. 

Die Beitragshöhe ergibt sich aus der Anlage A zu dieser Beitragsordnung.
2. Reduzierte Mitgliedsbeiträge werden auf Antrag nach den geltenden Vorgaben (Anlage B) gewährt. 

Über den Antrag entscheidet der geschäftsführende Vorstand nach Prüfung der vorgelegten 
Nachweise. Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus Anlage A.

3. Der Mitgliedsbeitrag wird zum 01.01des laufenden Beitragsjahres fällig und in der Regel 
bis zum 20.01. des Jahres von der AGTCM eingezogen.

4. Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.
5. Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt verbindlich über ein SEPA-Einzugsverfahren in einem Betrag 

und wird von der AGTCM veranlasst. Selbstüberweisungen sind nur bei Auslandskonten möglich.
6. Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen ihrer Kontodaten umgehend der Geschäftsstelle mitzuteilen.
7. Kommt es nach dem SEPA -Einzugsverfahren zu einer nicht von der AGTCM zu vertretenden 

Rücklastschrift fallen Gebühren lt. Anlage A an und das Mitglied befindet sich in Verzug. 
Kommt es bis 

zu einer 1. Mahnung oder 2. Mahnung nicht zur Zahlung fallen zusätzliche Gebühren lt Anlage A an.
8. Kommt es nach der 2. Mahnung zu keiner fristgerechten Zahlung wird ein Vereinsausschluss-Verfahren 

des Mitglieds durch den Vorstand durchgeführt und zur Beitreibung des Beitrages ein entsprechendes 
Verfahren eingeleitet.

9. Bei Beitritt im laufenden Jahr reduziert sich der Jahresbeitrag (Anlage A) nach dem 31.7 und 30.9 
jeweils um 50 %.

10. Das Mitglied erhält vor dem SEPA -Einzugsverfahren eine Rechnung über den Mitgliedsbeitrag.
11. Endet wegen Tod des Mitgliedes die Mitgliedschaft vor Ablauf der regulären Beitragsperiode, wird auf 

Antrag des(r) Erben der nach vollen Monaten zu berechnende nicht verbrauchte Beitragsanteil erstattet.



Anlage A – Beiträge und Gebühren

1. Mitgliedsbeiträge jährlich:
 

Vollmitglieder 200,00 €
Assoziierte Mitglieder 200,00 €
Fördermitglieder 200,00 €

Mitglieder mit Schülerstatus (Teilnehmer der  
Grundausbildung/Akupunktur an einer  
Kooperationsschule der AGTCM e.V.) 20,00 €

Mitglieder im Ruhestand                                    40,00 €

Mitglieder mit Einschränkungen
der Erwerbsfähigkeit 40,00 €

Ehrenmitglieder frei

2. Gebühren, die auf den Jahresbeitrag aufgeschlagen werden können: 
Sie ergeben sich aus den daraus entstandenen Kosten und Aufwendungen.

Rücklastschrift 10,00 €
1. Mahnung 5,00 €
2. Mahnung             10,00€

Anlage B

B1: Ermäßigung des Mitgliedsbeitrages aufgrund Krankheit, Pflege oder Behinderung

Auf  schriftlichen  Antrag  und  bei  entsprechendem  Nachweis  kann  der  Vorstand  bei  wesentlicher
Einschränkung der Erwerbsfähigkeit des Mitglieds, die durch eigene Krankheit oder durch Pflege dessen
nächster Angehöriger (Kind, Lebenspartner, Eltern) begründet ist, eine auf die Dauer der Einschränkung
befristete Ermäßigung des Jahresbeitrages auf 40 Euro gewähren.

B2: Ermäßigung bei Ruhestand

Sie wird auf Antrag des Mitglieds durch den Vorstand gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:

• Mindestalter 65
• Mindestens 15 Jahre Mitglied derAGTCM
• Nachweis der Praxisaufgabe

Der Jahresbetrag wir auf jährlich 40 Euro festgelegt. Zur Zeit schon geführte Ruhestandsmitglieder haben
Bestandsschutz bez. ihrer Beitragsfreiheit.
Ruhestandsmitglieder erhalten weiterhin Zeitung und Vereinspost und haben das aktive Wahlrecht. Ein
passives  Wahlrecht  haben  sie  indes  nicht,  können  also  kein  Amt  und  keine  Funktion  im  Verein
innehaben.
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